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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/58/508/Add.2)] 

  58/192. Förderung des Friedens als grundlegende Voraussetzung für 
den vollen Genuss aller Menschenrechte durch alle Menschen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 57/216 vom 18. Dezember 2002, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 2003/61 der Menschenrechtskommission vom 
24. April 2003 mit dem Titel "Förderung des Friedens als grundlegende Voraussetzung für 
den vollen Genuss aller Menschenrechte durch alle Menschen"1, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 39/11 vom 12. November 1984 mit dem Titel 
"Erklärung über das Recht der Völker auf Frieden" und auf die Millenniums-Erklärung der 
Vereinten Nationen2, 

 eingedenk der in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Grundprinzipien 
des Völkerrechts, 

 im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen unterstreichend, 
dass sie die Vereinten Nationen sowie den Ausbau ihrer Rolle und die Erhöhung ihrer 
Wirksamkeit bei der Festigung des Weltfriedens, der internationalen Sicherheit und der 
Gerechtigkeit und bei der Förderung der Lösung internationaler Probleme sowie die 
Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und von Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten uneingeschränkt und aktiv unterstützt,  

 bekräftigend, dass alle Staaten verpflichtet sind, ihre internationalen Streitigkeiten 
durch friedliche Mittel beizulegen, sodass der Weltfrieden, die internationale Sicherheit und 
die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden, 

 ihr Ziel betonend, bessere Beziehungen zwischen allen Staaten zu fördern und zur 
Schaffung von Bedingungen beizutragen, die es ihrer Bevölkerung ermöglichen, in wahrem 

_______________ 
1 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, 
Abschnitt A. 
2 Siehe Resolution 55/2. 
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und dauerhaftem Frieden zu leben, frei von jeglicher Bedrohung oder versuchten 
Bedrohung ihrer Sicherheit,  

 bekräftigend, dass alle Staaten verpflichtet sind, in ihren internationalen Beziehungen 
jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates 
gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu unterlassen, 

 sowie in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit 
und zur weiteren Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und von Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten, 

 die Anwendung von Gewalt zur Verfolgung politischer Ziele ablehnend und betonend, 
dass nur friedliche politische Lösungen eine stabile und demokratische Zukunft für alle 
Menschen auf der ganzen Welt sicherstellen können, 

 bekräftigend, wie wichtig es ist, die Achtung der Grundsätze der Souveränität, der 
territorialen Unversehrtheit und der politischen Unabhängigkeit der Staaten und der Nicht-
einmischung in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines 
Staates gehören, im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und dem Völkerrecht 
sicherzustellen, 

 sowie bekräftigend, dass alle Völker das Recht auf Selbstbestimmung haben, auf 
Grund dessen sie ihren politischen Status frei bestimmen und ihre wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Entwicklung frei verfolgen können, 

 ferner in Bekräftigung der Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend 
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit 
der Charta der Vereinten Nationen3, 

 unterstreichend, dass die Unterwerfung von Völkern unter ausländische Unterjo-
chung, Beherrschung und Ausbeutung eine Verweigerung ihrer Grundrechte darstellt, gegen 
die Charta verstößt und die Förderung des Weltfriedens und der weltweiten Zusammen-
arbeit behindert, 

 darauf hinweisend, dass jeder Mensch Anspruch auf eine soziale und internationale 
Ordnung hat, in der die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte4 verkündeten 
Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können, 

 überzeugt von dem Ziel, die Bedingungen der Stabilität und des Wohlergehens zu 
schaffen, die für friedliche und freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen 
den Nationen notwendig sind, 

 sowie davon überzeugt, dass ein Leben ohne Krieg die wichtigste internationale Vor-
aussetzung für das materielle Wohlergehen, die Entwicklung und den Fortschritt der Länder 
sowie für die volle Verwirklichung der von den Vereinten Nationen verkündeten Rechte und 
Grundfreiheiten der Menschen ist, 

 1. betont, dass Frieden eine unabdingbare Voraussetzung für die Förderung und 
den Schutz aller Menschenrechte für alle Menschen ist;  

_______________ 
3 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 
4 Resolution 217 A (III). 
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 2. erklärt feierlich, dass die Wahrung und Förderung des Friedens zu den 
grundlegenden Verpflichtungen eines jeden Staates gehört;  

 3. hebt hervor, dass der Frieden nur dann bewahrt und gefördert werden kann, 
wenn die Politik der Staaten darauf gerichtet ist, die Bedrohung durch Krieg, insbesondere 
Atomkrieg, zu beseitigen, auf die Anwendung oder Androhung von Gewalt in den 
internationalen Beziehungen zu verzichten und internationale Streitigkeiten durch friedliche 
Mittel auf der Grundlage der Charta der Vereinten Nationen beizulegen; 

 4. erklärt, dass alle Staaten die Herbeiführung, Wahrung und Festigung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie einer internationalen Ordnung fördern 
sollen, die auf der Achtung vor den in der Charta verankerten Grundsätzen und der 
Förderung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich des Rechts auf 
Entwicklung und des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, gründet;  

 5. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, bei ihren Beziehungen mit anderen 
Staaten, ungeachtet ihres politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Systems und ihrer 
Größe, ihrer geografischen Lage oder ihres wirtschaftlichen Entwicklungsstands, die Ziele 
und Grundsätze der Charta zu achten und in die Praxis umzusetzen;  

 6. beschließt, die Behandlung der Frage der Förderung des Rechts der Völker auf 
Frieden auf ihrer sechzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" fortzu-
setzen. 

77. Plenarsitzung 
22. Dezember 2003 


